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Informationen der SPD Frauen/Stadtbezirk Hombruch zur: 

                               Kindergrundsicherung 

Mehr Chancen für Kinder- Kein Kind darf in Armut aufwachsen 

2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung, die aus 2 Teilen 

besteht: 

 einem für alle Kinder einen gleich hohen Kindergarantiebetrag 

von 250 Euro 

 einem einkommensabhängigen Kinderzusatzbetrag  

Wer bekommt die Kindergrundsicherung: 

 Alle Kinder bis zum Alter von 18 Jahren 

 Personen während der Ausbildung bis zu 25 Jahren (von 

bestimmten Voraussetzungen abhängig) 

 Personen während des Studiums bis 27 Jahren ) von 

bestimmten Voraussetzungen abhängig) 

Die Kindergrundsicherung ist zukünftig die zentrale Leistung für alle 

Kinder. Zusammengefasst werden: Kindergeld, Kinderzuschlag, 

Kinderfreibetrag, Kinderregelbedarf aus Bürgergeld und 

Sozialgesetzbuch sowie auch Teile aus dem Bildungs-und 

Teilhabepaket.  

Die Kindergrundsicherung  soll Anfang 2025 in Kraft treten. 

Ziele der Kindergrundsicherung: 

Die verdeckte Armut soll damit besser erkannt werden und den Familien die Beantragung 

der ihnen zustehenden Leistungen einfach und digital ermöglicht werden, aber die 

Antragstellung ist auch vor Ort möglich. Mit dem Kindersicherungscheck prüft der 

Familienservice zusätzlich, ob eine Familie Anspruch auf einen Zusatzbetrag hat. Damit soll 

sichergestellt werden, dass alle Kinder, die einen Anspruch auf Unterstützung haben, ihn 

auch tatsächlich bekommen. 


